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16. Rückbehalt ehemalige Sanierungsgelder durch BLPK 
 2022/276; Protokoll: gs 

Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen, und will es abschreiben, sagt Land-
ratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack (SP). Es liegt eine schriftliche Begründung vor. 

Stefan Degen (FDP) ist mit dem Vorgehen einverstanden. Es ist aber schade, dass man den Ge-

meinden die Liquidität entzogen hat und sie auf der Seite behält. Es sind teils hohe Summen. In-
haltlich und fachlich stimmt die Begründung aber. Man kann das so machen. Auf diesem Weg ist 
nichts hinzu zu fügen. Es wäre aber in Zukunft gut, wenn das Geld weiter den Gemeinden zur Ver-
fügung steht. Sie hätten es teils nötig. Es gibt diese Liste, die jährlich vom kantonalen Amt an die 
Gemeinden geht; dort sind die Zahlen aufgelistet. Es geht mitunter um Millionenbeträge pro Ge-
meinde. Es ist etwas stossend, dass dieses Geld gebunkert wird. Die Antwort ist aber richtig. 

://: Das Postulat wird stillschweigend überwiesen und abgeschrieben. 
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